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STEUERLICHE GESETZE UND GESETZES-
INITIATIVEN DER BUNDESREGIERUNG  

▀ Außerordentliche Wirtschaftshilfen 
für von der Corona-Pandemie be-
troffene Unternehmen  

In der (Video-)Konferenz vom 28.10.2020 be-
schlossen die Bundeskanzlerin und die Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs der Län-
der neben Einschränkungen des öffentlichen 
Lebens auch weitere Maßnahmen zur Unter-
stützung der speziell von dem Beschluss und 
der dadurch zwangsweisen Schließung be-
troffenen Unternehmen. 

Eine außerordentliche Wirtschaftshilfe für 
Selbstständige, Vereine und Einrichtungen soll 
finanzielle Ausfälle entschädigen. Danach wird 
ein „Erstattungsbetrag“ in Höhe von bis zu 75 
% des entsprechenden Umsatzes des Vorjah-
resmonats für Unternehmen bis 50 Mitarbeiter, 
wobei die Fixkosten des Unternehmens pau-
schaliert werden, übernommen. Die Prozents-
ätze für größere Unternehmen werden nach 
Maßgabe der Obergrenzen der einschlägigen 
beihilferechtlichen Vorgaben ermittelt. Des 
Weiteren will der Bund Hilfsmaßnahmen für Un-
ternehmen verlängern und die Konditionen für 
die hauptbetroffenen Wirtschaftsbereiche ver-
bessern (Überbrückungshilfe III). Dies betrifft. 
z. B. den Bereich der Kultur- und Veranstal-
tungswirtschaft und die Soloselbstständigen.  

 

Außerdem wird der KfW-Schnellkredit für Un-
ternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten 
geöffnet und angepasst. 

▀ Solidaritätszuschlag entfällt teilweise 
ab 2021  

Mit dem „Gesetz zur Rückführung des Solidari-
tätszuschlags 1995“ wird die Abschaffung des 
Soli-Zuschlags gesetzlich definiert und der Soli 
in einem ersten Schritt – ab 2021 – zugunsten 
niedriger und mittlerer Einkommen schritt-
weise zurückgeführt.  

Bei der Einführung des Solidaritätszuschlags 
wurde für einkommensteuerpflichtige Personen 
eine Freigrenze (972 EUR/1.944 EUR Einzel-
/Zusammenveranlagung) festgelegt. Diese 
Freigrenze wird auf 16.956 EUR/33.912 EUR 
angehoben. Bis zu einem versteuernden Ein-
kommen von 61.717 EUR ist dadurch kein Soli 
mehr fällig. Auf die Freigrenze folgt eine sog. 
Milderungszone. Sie gilt bis zu einer zu versteu-
ernden Einkommensgrenze von 96.409 EUR. 
Die Höhe des Soli-Zuschlags bleibt bei 5,5 % 
nach Überschreiten der Freigrenze. 

Anmerkung: Der Soli wird nicht abgeschafft bei 
den der Abgeltungsteuer unterliegenden Ein-
künften aus Kapitalvermögen und bei der Kör-
perschaftsteuer (GmbH, AG), bei denen die 
Günstigerprüfung nicht erfolgreich ist. Inwie-
weit die „teilweise“ Abschaffung des Soli auch 
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verfassungsrechtlich Bestand haben wird, wer-
den die schon angedeuteten Klagen vor dem 
Bundesverfassungsgericht zeigen. 

▀ Änderungen durch das Jahressteuer-
gesetz 2019 

Die Änderungen durch das Jahressteuergesetz 
2019 sollen der Anpassung an EU-Recht, der 
Digitalisierung und Verfahrensvereinfachung 
dienen. Die vorgesehenen Maßnahmen sind 
sehr umfangreich und sollen hier stichpunktar-
tig aufgezeigt werden. Von den Regelungen be-
troffene Steuerpflichtige sollten deshalb das 
Gespräch mit ihrem Berater suchen. 

 Es wird eine Sonderabschreibung für 
neue Elektronutzfahrzeuge sowie elektrisch 
betriebene Lastenfahrräder in Höhe von 
50 % im Jahr der Anschaffung zusätzlich zur 
regulären Abschreibung eingeführt. Be-
günstigt werden Elektronutzfahrzeuge der 
EG-Fahrzeugklassen N1, N2 und N3, die 
ganz oder überwiegend aus mechanischen 
oder elektrochemischen Energiespeichern 
oder aus emissionsfrei betriebenen Energie-
wandlern gespeist werden. Zu den begüns-
tigten elektrisch betriebenen Lastenfahrrä-
dern gehören solche, die ein Mindest-Trans-
portvolumen von 1 m3 und eine Nutzlast 
von mindestens 150 kg aufweisen. Diese 
Sonderabschreibung gilt für Fahrzeuge, die 
nach dem 31.12.2019 und vor dem 
1.1.2031 angeschafft werden. 

 Bei der privaten Nutzung von betriebli-
chen Elektrofahrzeugen oder von extern 
aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen 
kommt anstelle der sog. 1-%-Regelung eine 
0,5-%-Regelung zum Tragen. Diese Rege-
lung gilt für Fahrzeuge, die nach dem 
31.12.2018 und vor dem 1.1.2022 ange-
schafft werden. Das Jahressteuergesetz er-
weitert diese Regelung nunmehr über den 
31.12.2021 hinaus bis zum 1.1.2025 für 
Fahrzeuge, die unter ausschließlicher Nut-
zung der elektrischen Antriebsmaschine 
eine Reichweite von mindestens 60 Kilome-
tern erreichen. Wird das Fahrzeug nach dem 
31.12.2024 und vor dem 1.1.2031 ange-
schafft, muss die Mindestreichweite 80 Kilo-
meter betragen. Überschreitet die Kohlendi-
oxidemission je gefahrenen Kilometer 50 
Gramm nicht, spielt die Mindestreichweite 
keine Rolle. 

 Beträgt der Bruttolistenpreis nicht mehr als 
40.000 EUR (erhöht auf 60.000 EUR), 
kommt für Fahrzeuge, die nach dem 
31.12.2018 und vor dem 1.1.2031 ange-
schafft werden, anstelle der 0,5-%-Rege-
lung eine 0,25-%-Regelung zum Tragen, 
wenn das Fahrzeug gar keine Kohlendioxi-
demission verursacht.  

 

 Die Steuerbefreiung für vom Arbeitgeber 
gewährte Vorteile für das elektrische Auf-
laden eines Elektrofahrzeugs oder Hyb-
ridelektrofahrzeugs im Betrieb des Arbeitge-
bers oder eines verbundenen Unternehmens 
und für die zeitweise zur privaten Nutzung 
überlassene betriebliche Ladevorrichtung 
wird bis zum 31.12.2030 verlängert. 

Darüber hinaus wurden folgende Maßnah-
men durchgesetzt: 

 Steuerfrei bleiben Weiterbildungsleistungen 
des Arbeitgebers, die der Verbesserung der 
Beschäftigungsfähigkeit des Arbeitnehmers 
dienen. 

 Gutscheine und Geldkarten gehören 
nicht zu den Einnahmen aus Geld, wenn sie 
ausschließlich zum Bezug von Waren und 
Dienstleistungen berechtigen und zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn ge-
währt werden. 

 Ab dem 1.1.2020 unterbleibt der Ansatz ei-
nes Sachbezugs unter weiteren Vorausset-
zungen, wenn der Arbeitgeber seinen Ar-
beitnehmern eine Wohnung zu Wohnzwe-
cken verbilligt überlässt. 

 Ab dem 1.1.2020 wurden die Pauschalen für 
Verpflegungsmehraufwendungen von 

12 EUR bzw. 24 EUR auf 14 EUR bzw. 28EUR 

angehoben. 

 Des Weiteren wurde für Berufskraftfahrer 
ein Pauschbetrag in Höhe von 8 EUR pro Tag 
eingeführt, der anstelle der tatsächlichen 
Aufwendungen für die üblicherweise wäh-
rend einer mehrtägigen beruflichen Tätig-
keit im Zusammenhang mit einer Übernach-
tung im Kraftfahrzeug des Arbeitgebers ent-
stehende Mehraufwendungen in Anspruch 
genommen werden kann. Der Pauschbetrag 
kann auch von selbstständigen Berufskraft-
fahrern geltend gemacht werden. 

 Zuschüsse für Fahrten mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln im Linienverkehr – sog. „Job-
Tickets“ – können mit einer Pauschalsteuer 
von 25 % versteuert werden, auch wenn die 
Bezüge dem Arbeitnehmer nicht zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn ge-
währt werden. 
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 Eine Pauschalversteuerung mit 25 % kann 
auch für die unentgeltliche oder verbilligte 
Übereignung eines betrieblichen Fahr-
rads, das kein Kraftfahrzeug ist, in An-
spruch genommen werden, wenn es den Ar-
beitnehmern zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn übereignet wird. 

 Rückwirkend neu geregelt wurde, dass sog. 
Fondsetablierungskosten bei modellhaf-
ter Gestaltung eines geschlossenen gewerb-
lichen Fonds zu den Anschaffungskosten ge-
hören und somit nicht sofort steuerlich ab-
ziehbar sind. 

 Für Veröffentlichungen in elektronischer 
Form – sog. E-Books – kommt der ermä-
ßigte Umsatzsteuersatz von 7 % (zzt. 5 %) 
zum Tragen. 

Neben diesen und weiteren Änderungen setzte 
das Jahressteuergesetz 2019 auch noch ge-
wichtige Neuregelungen bei innergemein-
schaftlichen Lieferungen zum 1.1.2020 in Kraft 
– siehe hierzu den nachfolgenden Beitrag. 

 

▀ Änderungen bei innergemeinschaftli-
chen Lieferungen seit 1.1.2020 

Innergemeinschaftliche Lieferungen sind 
unter bestimmten Voraussetzungen umsatz-
steuerfrei. Spiegelbildlich unterliegt der inner-
gemeinschaftliche Erwerb im Bestimmungsland 
der Umsatzsteuer. Ab dem 1.1.2020 werden 
die Voraussetzungen der Steuerfreiheit bei in-
nergemeinschaftlichen Lieferungen verschärft. 

Die Vorlage der USt-ID-Nr. des Abnehmers ist 
künftig eine materiell-rechtliche Voraussetzung 
für die Steuerbefreiung der innergemeinschaft-
lichen Lieferung. Folglich muss der Abnehmer 
der Lieferung im anderen Mitgliedstaat für um-
satzsteuerliche Zwecke erfasst sein, d. h. er 
muss im Zeitpunkt der Lieferung eine USt-ID-
Nr. besitzen, die ihm in dem anderen Mitglied-
staat erteilt wurde. Er muss diese gegenüber 
dem liefernden Unternehmer verwenden. 

Des Weiteren entfällt für innergemeinschaftli-
che Lieferungen die Umsatzsteuerbefreiung, 
wenn der Lieferer keine zusammenfassende 
Meldung macht bzw. wenn diese unrichtig oder 
unvollständig abgegeben wurde. 

Ab dem 1.1.2020 entfällt die Erklärungspflicht 
des Verbringenstatbestandes durch den Liefe-
ranten in ein Konsignationslager im Bestim-
mungsland, wenn bestimmte Voraussetzungen 
erfüllt sind. Die Beförderung oder der Versand 
von Gegenständen in ein EU-Land ist auch um-
satzsteuerfrei, wenn die Gegenstände nicht 
ausgeliefert, sondern eingelagert werden. 

Voraussetzung dafür ist u. a., dass dem deut-
schen Unternehmer die vollständige Anschrift 
des Erwerbers im Zeitpunkt des Beginns der 
Beförderung oder Versendung bekannt ist. Des 
Weiteren muss die Ware spätestens nach Ab-
lauf von zwölf Monaten nach der Bestückung 
des Lagers wieder entnommen worden sein. 
Dazu sind umfangreiche Nachweise und Auf-
zeichnungen zu führen. 

Bisher existierte keine EU-einheitliche Rege-
lung der Reihengeschäfte. Durch die sog. 
„Quick Fixes“ wird nun auch der Begriff des Rei-
hengeschäfts EU-weit einheitlich definiert. Die 
einheitliche Regelung ordnet in einem Reihen-
geschäft die bewegte Lieferung grundsätzlich 
der Lieferung an den mittleren Unternehmer 
(Zwischenhändler) zu, wenn er die Gegen-
stände selbst oder auf seine Rechnung durch 
einen Dritten versendet oder befördert. 

Abweichend davon wird die Versendung oder 
Beförderung nur der Lieferung von Gegenstän-
den durch den Zwischenhändler zugeschrie-
ben, wenn der Zwischenhändler seinem Liefe-
rer die USt-ID-Nr. mitgeteilt hat, die ihm vom 
Mitgliedstaat, aus dem die Gegenstände ver-
sandt oder befördert werden, erteilt wurde.  

▀ Änderungen durch das  
III. Bürokratieentlastungsgesetz 

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, 
Bürokratie abzubauen und so die Wirtschaft 
dadurch auch finanziell zu entlasten. Dafür sind 
auch verschiedene steuerliche Maßnahmen 
vorgesehen. Dazu zählen: 

  Gesundheitsförderung: Der Arbeitgeber 

kann seit dem 1.1.2020 – unter bestimmten 

Voraussetzungen – bis zu 600 EUR (vorher 
500 EUR) im Jahr steuerfrei leisten, um die 
Gesundheit und Arbeitsfähigkeit seiner Be-
schäftigten durch betriebsinterne Maßnah-
men der Gesundheitsförderung oder ent-
sprechende Barleistungen für Maßnahmen 
externer Anbieter zu erhalten. 

 Kurzfristige Beschäftigung: Der Höchst-
betrag, bis zu dem eine Pauschalierung der 
Lohnsteuer mit 25 % bei kurzfristig Be-
schäftigten zulässig war, wurde von 72 EUR 
auf 120 EUR angehoben. Der pauschalie-
rungsfähige durchschnittliche Stundenlohn 
erhöht sich von 12 EUR auf 15 EUR. 
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 Gruppenunfallversicherung: Der Arbeit-
geber kann die Beiträge für eine Grup-
penunfallversicherung mit einem 
Pauschsteuersatz von 20 % erheben, wenn 
der steuerliche Durchschnittsbetrag ohne 
Versicherungssteuer 100 EUR (vorher 
62 EUR) im Kalenderjahr nicht übersteigt. 

 Kleinunternehmerregelung: Die Umsatz-
steuer wurde von inländischen Unterneh-
mern nicht erhoben, wenn der Umsatz im 
vergangenen Kalenderjahr die Grenze von 
17.500 EUR nicht überstiegen hat und 
50.000 EUR im laufenden Kalenderjahr vo-
raussichtlich nicht übersteigen wird. Die An-
hebung auf 22.000 EUR soll die seit der letz-
ten Anpassung erfolgte allgemeine Preisent-
wicklung berücksichtigen. 

Zu weiteren Maßnahmen gehören u. a. die Ein-
führung der elektronischen Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung, Erleichterungen bei der Ar-
chivierung von elektronisch gespeicherten 
Steuerunterlagen sowie die Option eines digi-
talen Meldescheins im Beherbergungsgewerbe. 

 

▀ Das (Corona-)Konjunktur-Programm 

Mit einem 57 Seiten umfassenden Eckpunkte-
papier hat die Bundesregierung Anpassungen 
beschlossen, die Konjunktur wieder anzukur-
beln, Arbeitsplätze zu erhalten und die Wirt-
schaftskraft Deutschlands zu stärken. Dazu ge-
hören u. a.: 

 ein einmaliger Kinderbonus von 300 EUR 
pro Kind für jedes kindergeldberechtigte 
Kind und eine Anhebung des Entlastungs-
beitrags für Alleinerziehende von 

1.908  EUR für die Jahre 2020 und 2021 auf 

4.008 EUR. 

 Der steuerliche Verlustrücktrag wird für 
die Jahre 2020 und 2021 auf maximal 5 Mio. 
EUR bzw. 10 Mio. EUR (bei Zusammenver-
anlagung) erweitert. 

 

 

 

 Wiedereinführung einer degressiven Ab-
schreibung (AfA) - siehe hierzu den Bei-
trag: Wiedereinführung der degressiven Ab-
schreibung. 

 Einführung einer Prämie für Betriebe die 
Ausbildungsplätze halten oder zusätzlich  

 Erhöhung der sog. Umweltprämie/Inno-
vationsprämie und Kaufpreisgrenze für 
E- und Hybrid-Fahrzeuge von 40.000 EUR 
auf 60.000 EUR. 

▀ Jahressteuergesetz 2020 in Planung 

Mit dem sog. Jahressteuergesetz 2020 (JStG 
2020) will die Bundesregierung notwendige An-
passungen an EU-Recht und die Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs sowie des 
Bundesfinanzhofs vornehmen. Aufgegriffen 
werden aber auch neue Regelungen. Nachfol-
gend die wichtigsten Änderungen: 

Neuregelung des Investitionsabzugsbe-
trags: Die Planungen sehen vor, den Investiti-
onsabzugsbetrag von 40 % auf 50 % anzuhe-
ben. Investitionsabzugsbeträge und Sonderab-
schreibungen sollen künftig auch für vermie-
tete begünstigte Wirtschaftsgüter uneinge-
schränkt gelten. Das gilt unabhängig von der 
Dauer der jeweiligen Vermietung. Somit sind 
künftig - im Gegensatz zur bisherigen Regelung 
– auch längerfristige Vermietungen für mehr 
als drei Monate unschädlich. 

Bislang gelten für die einzelnen Einkunftsarten 
unterschiedliche Betriebsgrößenmerkmale. 
Künftig soll für alle Einkunftsarten eine einheit-
liche Gewinngrenze i. H. v. 150.000 EUR für die 
Inanspruchnahme von Investitionsabzugsbe-
trägen gelten. Diese Änderung gilt gleicher-
maßen auch für die Inanspruchnahme von 
Sonderabschreibungen von bis zu 20 %. 

In Zukunft soll sichergestellt werden, dass der 
Investitionsabzugsbetrag nur demjenigen ge-
währt wird, der auch tatsächlich Investitionen 
tätigt. So kann er auch nur für Investitionen ei-
nes Mitunternehmers in seinem Sonderbe-
triebsvermögen verwendet werden.  

Die Neuregelungen zum Investitionsabzugsbe-
trag und der Sonderabschreibung sollen bereits 
in nach dem 31.12.2019 endenden Wirt-
schaftsjahren gelten. 

Bitte beachten Sie: Diese Informationen wur-
den dem „Regierungsentwurf des JStG 2020“ 
entnommen. Bis zur Verabschiedung des Ge-
setzes können und werden sich vermutlich 
noch Änderungen ergeben. 
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FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

▀ Corona-Sonderzahlungen an Arbeit-
nehmer steuer- und sozialversiche-
rungsfrei 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) räumt Ar-
beitgebern die Möglichkeit ein, ihren Beschäf-
tigten Beihilfen und Unterstützungen bis zu ei-
nem Betrag von 1.500 EUR im Jahr 2020 steu-
erfrei auszuzahlen oder als Sachleistungen zu 
gewähren. Erfasst werden Sonderleistungen, 
die die Beschäftigten zwischen dem 1.3.2020 
und dem 31.12.2020 erhalten. 

 

Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Beihil-
fen und Unterstützungen zusätzlich zum ohne-
hin geschuldeten Arbeitslohn geleistet und die 
steuerfreien Leistungen im Lohnkonto aufge-
zeichnet werden.  

Vom Arbeitgeber geleistete Zuschüsse zum 
Kurzarbeitergeld bzw. Zuschüsse, die der Ar-
beitgeber als Ausgleich zum Kurzarbeitergeld 
wegen Überschreitens der Beitragsbemes-
sungsgrenze leistet, fallen nach Angaben des 
BMF nicht unter diese Steuerbefreiung. Andere 
Steuerbefreiungen und Bewertungserleichte-
rungen bleiben hiervon unberührt. Die Beihilfen 
und Unterstützungen bleiben auch in der Sozi-
alversicherung beitragsfrei. 

Da nicht nach Berufen getrennt werden kann, 
gilt die Steuerfreiheit für Zulagen bis insgesamt 
1.500 EUR über dem vereinbarten Arbeitslohn, 
die im o. g. Zeitraum ausbezahlt werden. 

▀ Kurzarbeitergeld bis 31.12.2021 ver-
längert 

Die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes wird 
für Betriebe, die bis zum 31.12.2020 Kurzarbeit 
eingeführt haben, auf bis zu 24 Monate verlän-
gert (also längstens bis zum 31.12.2021). Mit 
dem „Sozialschutzpaket II“ wurde bereits eine 
befristete Erhöhung des Kurzarbeitergeldes, 
das u. a. von der Dauer der Kurzarbeit abhän-
gig ist, eingeführt. 

Regulär beträgt das Kurzarbeitergeld 60 % und 
für Eltern 67 % des Lohnausfalls. Nunmehr 

wird ab dem 4. Monat des Bezugs das Kurzar-
beitergeld für kinderlose Beschäftigte, die der-
zeit um mindestens 50 % weniger arbeiten, auf 
70 % und ab dem 7. Monat auf 80 % des Lohn-
ausfalls erhöht. Beschäftigte mit Kindern erhal-
ten ab dem 4. Monat des Bezugs 77 % und ab 
dem 7. Monat 87 %. Diese Erhöhungen gelten 
bis 31.12.2021 für alle, deren Anspruch auf 
Kurzarbeitergeld bis zum 31.03.2021 entstan-
den ist. 

▀ Steuerermäßigung für energetische 
Maßnahmen bei eigengenutzten Ge-
bäuden 

Mit den Regelungen zur Erreichung der Klima-
schutzziele bis 2030 fördert der Gesetzgeber 
auch steuerlich technologieoffene energetische 
Gebäudesanierungsmaßnahmen, damit in die 
Modernisierung von Wohnraum investiert wer-
den kann. 

So ermäßigt sich für energetische Maßnahmen 
an einem in der Europäischen Union oder dem 
Europäischen Wirtschaftsraum gelegenen, zu 
eigenen Wohnzwecken genutztem Gebäude auf 
Antrag die tarifliche Einkommensteuer, ver-
mindert um die sonstigen Steuerermäßigun-
gen, im Kalenderjahr des Abschlusses der 
energetischen Maßnahme und im nächsten Ka-
lenderjahr um je 7 % der Aufwendungen, 
höchstens jedoch um je 14.000 EUR und im 
übernächsten Kalenderjahr um 6 %, höchstens 
jedoch um 12.000 EUR für das begünstigte Ob-
jekt. 

Folgende energetische Maßnahmen wer-
den gefördert: 

 Wärmedämmung von Wänden 

 Wärmedämmung von Dachflächen 

 Wärmedämmung von Geschossdecken  

 Erneuerung der Fenster oder Außentüren 

 Erneuerung/Einbau einer Lüftungsanlage 

 Erneuerung der Heizungsanlage 

 Einbau von digitalen Systemen zur energe-
tischen Betriebs- und Verbrauchsoptimie-
rung 

 Optimierung bestehender Heizungsanlagen, 
sofern diese älter als zwei Jahre sind  

Zu den Kosten für die Maßnahmen gehören 
auch die Kosten für Energieberater. Die Förde-
rung kann für mehrere Einzelmaßnahmen an 
einem begünstigten Objekt in Anspruch ge-
nommen werden; je begünstigtes Objekt be-
trägt der Höchstbetrag der Steuerermäßigung 
40.000 EUR. Steht das Eigentum am Objekt 
mehreren Personen zu, können die Steuerer-
mäßigungen insgesamt nur einmal in Anspruch 
genommen werden. 
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Voraussetzung für die Förderung ist, 

 dass die jeweilige energetische Maßnahme 
von einem Fachunternehmen ausgeführt 
wird, das die erforderlichen Kriterien nach 
amtlich vorgeschriebenem Muster beschei-
nigen muss. 

 dass die Nutzung des Gebäudes durch den 
Steuerpflichtigen im jeweiligen Kalenderjahr 
ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken er-
folgt. Diese liegt auch vor, wenn Teile der 
Wohnung anderen Personen unentgeltlich 
zu Wohnzwecken überlassen werden. 

 dass der Steuerpflichtige für die Aufwen-
dungen eine Rechnung erhält, die die förde-
rungsfähigen energetischen Maßnahmen, 
die Arbeitsleistung des Fachunternehmens 
und die Adresse des begünstigten Objekts 
ausweisen und die in deutscher Sprache 
ausgefertigt ist. Des Weiteren muss die 
Zahlung auf das Konto des Erbringers der 
Leistung erfolgen. 

 dass das begünstigte Objekt bei der Durch-
führung der energetischen Maßnahme älter 
als zehn Jahre ist; maßgebend hierfür ist 
der Beginn der Herstellung. 

Die Regelung ist auf energetische Maßnahmen 
anzuwenden, mit deren Durchführung nach 
dem 31.12.2019 begonnen wurde und die vor 
dem 1.1.2030 abgeschlossen sind. Ist ein Bau-
antrag erforderlich, gilt als Beginn der Zeit-
punkt der Bauantragstellung, für nicht geneh-
migungsbedürftige Vorhaben der Zeitpunkt des 
Beginns der Bauausführung. 

▀ Steuerliche Behandlung der Über- 
lassung von (Elektro-)Fahrrädern 

Das Bundesfinanzministerium äußerte sich mit 
Schreiben vom 9.1.2020 zur Überlassung von 
betrieblichen Fahrrädern durch den Arbeitgeber 
an den Arbeitnehmer zur privaten Nutzung. 
Danach bleiben für Fahrräder und für E-Bikes, 
die der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern zu-
sätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
überlässt, die Vorteile für die Überlassung ab 
dem Veranlagungszeitraum 2019 bis Ende 
2030 steuerfrei.  

Bei der Überlassung eines betrieblichen Fahr-
rads in Form einer Gehaltsumwandlung gilt Fol-
gendes: Als monatlicher Durchschnittswert der 
privaten Nutzung (einschließlich Privatfahrten, 
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte) wird 1 % der auf volle 100 EUR ab-
gerundeten unverbindlichen Preisempfehlung 
des Herstellers oder Händlers im Zeitpunkt der 
Inbetriebnahme des Fahrrads einschließlich der 
Umsatzsteuer festgesetzt. 

 

Überlässt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
das betriebliche Fahrrad erstmals nach dem 
31.12.2018 und vor dem 1.1.2031, wird als 
monatlicher Durchschnittswert der privaten 
Nutzung für das Kalenderjahr 2019 1 % der auf 
volle 100 EUR abgerundeten halbierten (also 
0,5 %) und ab 1.1.2020 1 % eines auf volle 
100 EUR abgerundeten Viertels (also 0,25 %) 
der unverbindlichen Preisempfehlung festge-
setzt. Auf den Zeitpunkt der Anschaffung des 
Fahrrads kommt es hier nicht an. 

Wurde das betriebliche Fahrrad vor dem 
1.1.2019 vom Arbeitgeber bereits einem Ar-
beitnehmer zur privaten Nutzung überlassen, 
bleibt es bei einem Wechsel des Nutzungsbe-
rechtigten auch danach für dieses Fahrrad bei 
der regulären 1-%-Regelung. Die Vergünsti-
gungen (0,5 %, 0,25 % und die Sachbezugs-
grenze in Höhe von 44 EUR) können nicht be-
ansprucht werden. 

Wird ein E-Bike als Kfz eingeordnet (z. B. Ge-
schwindigkeiten über 25 km/h), ist für die Be-
wertung des geldwerten Vorteils die Regelung 
wie bei Elektro-Kfz anzuwenden. 

 

▀ Verlustverrechnung eingeschränkt, 
Grenze für Istbesteuerung angeho-
ben 

Mit dem Gesetz zur Einführung einer Pflicht zur 
Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestal-
tungen wurden auch die Verlustverrechnungs-
möglichkeiten geändert und die Umsatzsteuer-
grenze für die Istbesteuerung angehoben. 

So können Verluste aus Termingeschäf-
ten, die nach dem 31.12.2020 entstehen, 
insbesondere aus dem Verfall von Optionen, 
nur mit Gewinnen aus Termingeschäften und 
mit den Erträgen aus Stillhaltegeschäften – be-
schränkt auf 10.000 EUR im Jahr – ausgegli-
chen werden. Verluste, die nicht verrechnet 
werden konnten, können auf Folgejahre vorge-
tragen und bis zu jeweils 10.000 EUR im Jahr 
verrechnet werden. Eine Verrechnung mit an-
deren Kapitalerträgen ist nicht möglich. 
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Auch Verluste aus der Uneinbringlichkeit einer 
Kapitalforderung, aus der Ausbuchung wertlo-
ser Wirtschaftsgüter, aus der Übertragung 
wertloser Wirtschaftsgüter auf einen Dritten o-
der aus einem sonstigen Ausfall von Wirt-
schaftsgütern können in Zukunft nur mit Ein-
künften aus Kapitalvermögen – beschränkt auf 
10.000 EUR im Jahr – ausgeglichen werden. 
Nicht verrechnete Verluste können ebenfalls 
auf Folgejahre vorgetragen und in Höhe von je-
weils 10.000 EUR im Jahr mit Einkünften aus 
Kapitalvermögen verrechnet werden. Diese Än-
derung gilt für Verluste, die nach dem 
31.12.2019 entstehen. 

Anmerkung: Die Verluste werden in einem be-
sonderen Verlustverrechnungskreis berück-
sichtigt und nicht generell versagt, sondern 
zeitlich gestreckt. Sie können allerdings nur mit 
entsprechenden Gewinnen verrechnet werden, 
wenn welche da sind. 

In dem Gesetz ist – überraschend – auch die 
umsatzsteuerliche Istbesteuerungsgrenze von 
500.000 EUR auf 600.000 EUR ab dem 
1.1.2020 angehoben worden. Nunmehr 
herrscht hier Gleichlauf mit der Buchführungs-
grenze. 

▀ Bundesfinanzhof bestätigt unschädli-
che Zwischenvermietung bei privaten 
Veräußerungsgeschäften 

Werden Grundstücke innerhalb von zehn Jah-
ren nach Anschaffung wieder veräußert und 
wurden diese in der Zwischenzeit durchgehend 
vermietet, so liegt ein steuerlich zu berücksich-
tigender Veräußerungsvorgang vor. Es gilt je-
doch die Ausnahme, dass bei ausschließlicher 
Eigennutzung oder bei Eigennutzung in den 
beiden Jahren vor der Veräußerung und im tat-
sächlichen Veräußerungsjahr kein steuerbarer 
Vorgang entsteht. 

In einem vom Bundesfinanzhof am 3.9.2019 
entschiedenen Fall, veräußerte ein Steuer-
pflichtiger sein Grundstück. Dieses hatte er 
über sieben Jahre lang selbst bewohnt und erst 
im Jahr der Veräußerung noch für ein halbes 
Jahr vermietet. 

Bei der Veräußerung eines Grundstücks inner-
halb der Frist von zehn Jahren liegt kein steu-
erpflichtiger Vorgang vor, wenn die Eigennut-
zung eine bestimmte Dauer nicht unterschrei-
tet. So ist eine Zwischenvermietung unschäd-
lich, wenn der Eigentümer des Grundstücks im 
Vorjahr der Veräußerung ganzjährig durchge-
hend und in dem Jahr davor sowie im Veräuße-
rungsjahr selbst an mindestens einem Tag dort 
gewohnt hat. Es muss dabei ein zusammen-
hängender Zeitraum vorliegen.  

 

Diese Nutzung zu eigenen Wohnzwecken reicht 
für den Ausschluss eines steuerbaren privaten 
Veräußerungsgeschäfts aus. 

Anmerkung: Grundsätzlich sollten Sie sich bei 
einer Zwischenvermietung der eigengenutzten 
Wohnung immer steuerlich beraten lassen, um 
Steuerzahlungen zu vermeiden. 

▀ Nachträgliche Erbschaftsteuer für  
Familienwohnheim 

Werden Grundstücke innerhalb von zehn Jah-
ren nach Anschaffung wieder veräußert und 
wurden diese in der Zwischenzeit durchgehend 
vermietet, so liegt ein steuerlich zu berücksich-
tigender Veräußerungsvorgang vor. Es gilt je-
doch die Ausnahme, dass bei ausschließlicher 
Eigennutzung oder bei Eigennutzung in den 
beiden Jahren vor der Veräußerung und im tat-
sächlichen Veräußerungsjahr kein steuerbarer 
Vorgang entsteht. 

In einem vom Bundesfinanzhof am 3.9.2019 
entschiedenen Fall, veräußerte ein Steuer-
pflichtiger sein Grundstück. Dieses hatte er 
über sieben Jahre lang selbst bewohnt und erst 
im Jahr der Veräußerung noch für ein halbes 
Jahr vermietet. 

Bei der Veräußerung eines Grundstücks inner-
halb der Frist von zehn Jahren liegt kein steu-
erpflichtiger Vorgang vor, wenn die Eigennut-
zung eine bestimmte Dauer nicht unterschrei-
tet. So ist eine Zwischenvermietung unschäd-
lich, wenn der Eigentümer des Grundstücks im 
Vorjahr der Veräußerung ganzjährig durchge-
hend und in dem Jahr davor sowie im Veräuße-
rungsjahr selbst an mindestens einem Tag dort 
gewohnt hat.  

Es muss dabei ein zusammenhängender Zeit-
raum vorliegen. Diese Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken reicht für den Ausschluss eines 
steuerbaren privaten Veräußerungsgeschäfts 
aus. 

 

Anmerkung: Grundsätzlich sollten Sie sich bei 
einer Zwischenvermietung der eigengenutzten 
Wohnung immer steuerlich beraten lassen, um 
Steuerzahlungen zu vermeiden.  
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▀ Nachträgliche Erbschaftsteuer für  
Familienwohnheim 

Wird ein bebautes Grundstück auf den verblei-
benden Ehegatten von Todes wegen übertra-
gen, so unterliegt dieser Vorgang nicht der Be-
steuerung, wenn der Ehegatte das Gebäude in 
den folgenden zehn Jahren selbst bewohnt. 
Dies gilt nicht, wenn er aus zwingenden Grün-
den an der Selbstnutzung gehindert ist. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 
11.7.2019 entschieden, wie die Vorschrift an-
zuwenden ist, wenn das Grundstück innerhalb 
der Frist verkauft, aber durch ein Nießbrauchs-
recht trotzdem vom verbleibenden Ehegatten 
bewohnt wird. Im entschiedenen Fall ver-
schenkte die Ehefrau des Verstorbenen inner-
halb der zehn Jahre nach dem Tod des Mannes 
das Gebäude an die Tochter, behielt sich selbst 
jedoch ein Nießbrauchsrecht vor und blieb wei-
terhin dort wohnen. Für den Fiskus war damit 
die Frist unterbrochen und die Steuerbefreiung 
für den Erwerb des Gebäudes nicht mehr zu ge-
währen. Nach der Entscheidung des BFH hat 
sowohl eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken 
als auch die Eigentümerstellung vorzuliegen. 
Die Vorschrift sollte durch die Steuerbefreiung 
das Familienheim schützen, was durch eine 
vorzeitige Übertragung des Eigentums nicht er-
reicht werden kann. 

 

FÜR GEWERBETREIBENDE /  
FREIBERUFLER 

▀ Auslaufen der Umsatzsteuer- 
absenkung ab dem 1.1.2021 

Mit der Absicht die Konjunktur anzukurbeln und 
Arbeitsplätze zu erhalten, senkte die Bundesre-
gierung befristet vom 1.7.2020 bis zum 
31.12.2020 die Umsatzsteuersätze von 19 % 
auf 16 % und von 7 % auf 5 %. 

Die Anwendung der reduzierten Steuersätze 
von 16 % bzw. 5 % für Umsätze die nach dem 
31.12.2020 ausgeführt werden, ist ab 1.1.2021 
nicht mehr möglich. Danach kommen – mit 
Ausnahmen in der Gastronomie – die Steuer-
sätze von 19 % bzw. 7 % für Umsätze, die nach 
dem 31.12.2020 getätigt werden, zum Tragen. 
Wann die vertraglichen Vereinbarungen abge-
schlossen oder die Rechnungen gestellt werden 
bzw. die Vereinnahmung des Entgelts erfolgt, 
ist für die Frage, welcher Steuersatz – 19 % 
oder 16 % bzw. 7 % oder 5 % – anzuwenden 
ist, ohne Bedeutung. 

Handwerkerleistungen: Durch die Umsatz-
steueränderung direkt be- oder entlastet wer-
den Endverbraucher oder nicht zum Vorsteuer-
abzug berechtigte Unternehmen (Ärzte, Woh-
nungsvermieter etc.).  

Der Steuersatz bei Handwerkerleistungen be-
stimmt sich nach dem Zeitpunkt der Werkliefe-
rung, also dem Abschluss und der Abnahme 
des Werkes. Wird also eine Bauleistung vor 
dem 1.1.2021 bestellt und vor diesem Datum 
abgenommen, gilt noch der Steuersatz von 16 
%. Erfolgt die Abnahme nach dem 31.12.2020, 
gilt der höhere Steuersatz von 19 %. Unter 
weiteren (strengen) Voraussetzungen kann 
eine Gesamtleistung in Teilleistungen aufgeteilt 
und somit ein Teil der Leistung vor dem 
1.1.2021 abgenommen und noch mit dem 
Steuersatz von 16 % abgerechnet werden. 

Gastronomie: Für die Gastronomie wurde der 
Umsatzsteuersatz für Speisen ab dem 1.7.2020 
von 19 % auf 7 % abgesenkt. Die Reduzierung 
legte der Gesetzgeber für ein Jahr – also bis 
zum 30.6.2021 – fest. Nachdem die allgemeine 
Absenkung des Umsatzsteuersatzes von 7 % 
auf 5 % erfolgt, gilt der Prozentsatz von 5 % 
auch hier bis 31.12.2020. Ab dem 1.1.2021 bis 
zum 30.6.2021 kommt dann für „Speisen“ der 
reduzierte Steuersatz von 7 % zum Tragen. Für 
„Getränke“ gelten schon ab dem 1.1.2021 
19 %. Ab dem 1.7.2021 steigt der Steuersatz 
auch für Speisen wieder auf den Regelsatz von 
19 %. 

 

▀ Befristete Wiedereinführung der  
degressiven Abschreibung 

Zum 1.1.2020 führte der Gesetzgeber die de-
gressive Abschreibung wieder befristet ein. Da-
nach kann der Steuerpflichtige bei beweglichen 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die 
nach dem 31.12.2019 und vor dem 1.1.2022 
angeschafft oder hergestellt worden sind, statt 
der Absetzung für Abnutzung (AfA) in gleichen 
Jahresbeträgen (lineare AfA) die Abschreibung 
in fallenden Jahresbeträgen (degressive AfA) 
bemessen. Begünstigt sind nicht nur neue, son-
dern auch gebrauchte Wirtschaftsgüter. 

Die degressive AfA kann nach einem unverän-
derlichen Prozentsatz vom jeweiligen Restwert 
vorgenommen werden. Der dabei anzuwen-
dende Prozentsatz darf höchstens das Zweiein-
halbfache des bei der AfA in gleichen Jahresbe-
trägen in Betracht kommenden Prozentsatzes 
betragen und 25 % nicht übersteigen. 
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Bitte beachten Sie! Wird die Maschine nicht 
im Januar, sondern z. B. im Oktober 2020 an-
geschafft, kann nur der anteilige Jahres-AfA-
Betrag für die degressive AfA im Jahr der An-
schaffung bzw. Herstellung geltend gemacht 
werden. 

Nachdem es bei der Fortführung der degressi-
ven AfA zu keiner Abschreibung auf 0 EUR kom-
men kann, wird in der Praxis regelmäßig in dem 
Jahr zur linearen AfA übergegangen, von dem 
ab die lineare Restwertabschreibung größer ist 
als die degressive Abschreibung. Die degres-
sive AfA kann nicht bei der Erzielung von Über-
schusseinkünften, z. B. den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung, verwendet wer-
den. Liegen für ein bewegliches Wirtschaftsgut 
auch die Voraussetzungen zur Inanspruch-
nahme von Sonderabschreibungen vor, können 
Steuerpflichtige diese neben der degressiven 
AfA beanspruchen. Des Weiteren kann für das 
Wirtschaftsgut – unter weiteren Voraussetzun-
gen – ein Investitionsabzugsbetrag in Anspruch 
genommen werden. 

▀ Aufrüstung der Kassensysteme mit 
einer „Technischen Sicherheitsein-
richtung“ (TSE) 

Mit dem sog. „Kassengesetz“ wurde zum 
1.1.2020 die Pflicht zum Schutz von elektroni-
schen Aufzeichnungen von Kasseneinnahmen 
durch eine „Technische Sicherheitseinrichtung“ 
(TSE) eingeführt. Mit Schreiben vom 6.11.2019 
stellte das Bundesfinanzministerium (BMF) 
klar, dass es nicht beanstandet wird, wenn 
diese Aufzeichnungssysteme längstens bis zum 
30.9.2020 noch nicht über eine TSE verfügen. 

Nunmehr hat die Mehrheit der Länder diese 
Übergangsfrist bis zum 31.3.2021 – ohne Zu-
stimmung des BMF – verlängert. Die Über-
gangsfrist bis 31.3.2021 ist länderspezifisch 
ausgestaltet und an ganz spezifische stringente 
Bedingungen geknüpft (z. B. Bestellung der 
TSE bis zum 30.9.2020). 

Bitte beachten Sie! Die betroffenen Steuer-
pflichtigen müssen damit rechnen, dass eine 
nicht ordnungsgemäße Nutzung des Systems 
als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße ge-
ahndet werden kann. Einige Bundesländer ha-
ben sich zu dem BMF-Schreiben in der Form 
geäußert, dass sie die von ihnen verlängerten 
Fristen bis zum 31.03.2021 tolerieren werden. 

▀ Prämien zur Sicherung von  
Ausbildungsplätzen 

Mit dem Maßnahmenpaket „Ausbildungsplätze 
sichern“ will die Bundesregierung die Folgen 
der Corona-Pandemie auf den Lehrstellenmarkt 
abfedern. Dafür hat sie ein Hilfsprogramm für 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) be-
schlossen, mit dem ausbildungswillige Betriebe 

in den Jahren 2020 und 2021 unterstützt wer-
den. Gefördert werden KMU mit bis zu 249 Be-
schäftigten, die eine Berufsausbildung in aner-
kannten Ausbildungsberufen oder in den bun-
des- und landesrechtlich geregelten praxisinte-
grierten Ausbildungen im Gesundheits- und So-
zialwesen durchführen. Hierfür stellt die Bun-
desregierung eine Prämie für Ausbildungsbe-
triebe wie folgt zur Verfügung: Für den Erhalt 
ihres Ausbildungsniveaus bekommen Betriebe, 
die besonders von der Corona-Pandemie be-
troffen sind, eine Prämie in Höhe von 2.000 
EUR für jeden für das Ausbildungsjahr 
2020/2021 abgeschlossenen Ausbildungsver-
trag (nach Abschluss der Probezeit).  

Als besonders betroffen gelten KMU, die in der 
ersten Hälfte des Jahres 2020 wenigstens einen 
Monat Kurzarbeit durchgeführt haben oder de-
ren Umsatz in den Monaten April und Mai 2020 
um durchschnittlich mindestens 60 % gegen-
über April und Mai 2019 eingebrochen ist. Bei 
KMU, die nach April 2019 gegründet worden 
sind, sind die Monate November und Dezember 
2019 heranzuziehen. 

 

 Erhöhen Unternehmen ihr Ausbildungsplatz-
angebot, erhalten sie (nach Abschluss der 
Probezeit) eine Prämie von 3.000 EUR für 
jeden gegenüber dem früheren Niveau zu-
sätzlich abgeschlossenen Ausbildungsver-
trag. 

 Werden Auszubildende von Betrieben über-
nommen, die Insolvenz anmelden mussten, 
erhalten übernehmende Betriebe eine Prä-
mie von 3.000 EUR pro aufgenommenen 
Auszubildenden. Diese Unterstützung ist 
befristet bis zum 30.6.2021. 

 Ebenfalls bis 30.6.2021 werden Betriebe ge-
fördert, die Auszubildende übernehmen, de-
ren Unternehmen die Ausbildung durch die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie über-
gangsweise nicht fortsetzen können. 

 Melden Ausbildungsbetriebe, die ihre Aktivi-
täten auch in der Krise fortsetzen, für Aus-
zubildende sowie deren Ausbilder keine 
Kurzarbeit an, werden sie besonders unter-
stützt. Die Förderung beträgt hier 75 % der 
Brutto-Ausbildungs-vergütung für jeden 
Monat, in dem der Betrieb einen Arbeitsaus-
fall von mindestens 50 % hat. Diese Unter-
stützung ist befristet bis zum 31.12.2020. 



10 INFORMATIONEN ZUM JAHRESWECHSEL 2020/2021   

 

▀ Mindestlohn und Aufzeichnungs-
pflichten bei Minijobbern 

Besondere Beachtung kommt den geringfügig 
Beschäftigten, den sog. Minijobbern, bei der 
Anwendung des Mindestlohns zu. Bei solchen 
Arbeitsverträgen sollten Unternehmen recht-
zeitig prüfen, ob der Mindestlohn die jährliche 
Entgeltgrenze von 5.400 EUR (450 EUR x 12) 
bei beschäftigten Minijobbern überschreitet. 
Dann würde kein beitragsfreier Minijob mehr 
vorliegen. Hierbei sind auch Einmalzahlungen 
zu berücksichtigen. 

 

Beispiel: Ein Unternehmen beschäftigte vom 
1.1.2020 an für 48 Stunden/Monat einen Mi-
nijobber zu einem (Mindest-) Stundenlohn von 
9,35 EUR. Während die jährliche Geringfügig-
keitsgrenze mit (48 x 9,35 EUR x 12 =) 
5.385,60 EUR im Jahr durch den Stundenlohn 
noch unterschritten wäre (Entgeltgrenze 
450 EUR x 12 Monat = 5.400 EUR im Jahr), 
hätte der ab dem 1.1.2021 geltende neue Min-
destlohn in Höhe von 9,50 EUR bzw. ab dem 
1.7.2021 von 9,60 EUR zur Folge, dass diese 
Grenze überschritten würde, denn das Jahres-
entgelt liegt dann bei 5.500,80 EUR Für die 
erste Jahreshälfte 2021 gilt 48 x 9,50 EUR x 6 
= 2.736 EUR und für die zweite Jahreshälfte gilt 
48 x 9,60 EUR x 6 = 2.764,80 EUR insgesamt 
also 5.500,80 EUR Die Geringfügigkeitsgrenze 
würde somit um 100,80 EUR überschritten und 
das Arbeitsverhältnis entsprechend sozialversi-
cherungspflichtig. 

Mit den Neuregelungen des Tarifautonomiege-
setzes wurden Arbeitgeber verpflichtet, Be-
ginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit 
von bestimmten Arbeitnehmern spätestens bis 
zum Ablauf des siebten auf den Tag der Ar-
beitsleistung folgenden Kalendertages aufzu-
zeichnen und diese Aufzeichnungen mindes-
tens 2 Jahre aufzubewahren. 

Diese Aufzeichnungspflicht besteht auch 
für alle geringfügig Beschäftigten! Sie ge-
hören zu der Gruppe von Beschäftigten, deren 
Bruttolöhne sich durch den Mindestlohn am 
stärksten erhöhen. Die Zahl der Arbeitsstunden 
ist begrenzt, wenn der Status der geringfügi-
gen Beschäftigung beibehalten werden soll. 
Aufgrund der statusrechtlich relevanten Ver-

dienstobergrenze kommt der tatsächlich ge-
leisteten Arbeitszeit eine besondere Bedeutung 
zu. Geringfügig Beschäftigte in Privathaushal-
ten sind von der Verpflichtung zur Aufzeich-
nung der Arbeitsstunden ausgenommen. 

▀ Corona-Krise: Pauschaler Verlust-
rücktrag für betroffene Unternehmen 

Mit der Möglichkeit von der Corona-Krise be-
troffener Steuerpflichtiger mit Gewinn- und 
Vermietungseinkünften einen „pauschalen Ver-
lustrücktrag“ in Anspruch zu nehmen, will das 
Bundesfinanzministerium (BMF) für kleine Un-
ternehmen und Selbstständige im Handel, in 
der Kultur und im Gastronomiebereich notwen-
dige Liquidität schaffen. So können sie neben 
den bereits für 2020 geleisteten Vorauszahlun-
gen auch eine Erstattung von für 2019 gezahlte 
Beträge bei ihrem zuständigen Finanzamt be-
antragen, und zwar auf Grundlage eines pau-
schal ermittelten Verlustes für das aktuelle Jahr 
2020. 

Von einer Betroffenheit wird ausgegangen, 
wenn die Vorauszahlungen für 2020 bereits auf 
0 EUR herabgesetzt wurden. 

Der pauschal ermittelte Verlustrücktrag aus 
2020 beträgt 15 % der maßgeblichen Ein-
künfte, die der Festsetzung der Vorauszahlun-
gen für 2019 zugrunde gelegt wurden (max. 1 
Million EUR bzw. 2 Millionen EUR bei 
Zusammenveranlagung). Auf dieser Grundlage 
werden die Vorauszahlungen für 2019 neu be-
rechnet. Eine Überzahlung wird erstattet. 
Macht das Unternehmen wider Erwarten im 
Jahr 2020 doch Gewinn, muss der Unterneh-
mer diese Finanzspritze wieder zurückzahlen. 

Beispiel des BMF (stark vereinfacht): A erzielt 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb und hat die für 
das Jahr 2019 festgesetzten Vorauszahlungen 
zur Einkommensteuer von 24.000 EUR entrich-
tet. Der Vorauszahlungsfestsetzung für 2019 
lag ein erwarteter Gewinn von 80.000 EUR zu-
grunde. Für das Jahr 2020 wurden Vorauszah-
lungen von 6.000 EUR je Quartal festgesetzt. 
Die Zahlung für das 1. Quartal 2020 hat A zum 
gesetzlichen Fälligkeitstermin (10.3.2020) ge-
leistet.  

Aufgrund der Corona-Krise bricht der Umsatz 
des Gewerbebetriebs erheblich ein. Die Fixkos-
ten laufen aber unverändert weiter. A bean-
tragt unter Darlegung der vorgenannten Um-
stände beim Finanzamt eine Herabsetzung sei-
ner Vorauszahlungen für 2020 auf 0 EUR. Das 
Finanzamt setzt die Vorauszahlungen zur Ein-
kommensteuer 2020 antragsgemäß herab und 
erstattet die bereits geleistete Vorauszahlung 
von 6.000 EUR Zusätzlich beantragt A auch die 
nachträgliche Herabsetzung der Vorauszahlun-
gen für 2019 im Pauschalverfahren. Er versi-
chert, dass er für 2020 aufgrund der Corona-
Krise eine nicht unerhebliche negative Summe 
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der Einkünfte erwartet. Das Finanzamt setzt die 
Vorauszahlungen für 2019 auf der Grundlage 
eines pauschal ermittelten Verlustrücktrags 
von 12.000 EUR (15 % von 80.000 EUR herab. 
Die sich dadurch ergebende Überzahlung wird 
erstattet.  

▀ Rückzahlungsverpflichtung der 
Corona-Soforthilfe 

Bei der Beantragung der Corona-Soforthilfe 
musste der Antragsteller versichern, dass er 
durch die Corona-Pandemie in wirtschaftliche 
Schwierigkeiten geraten ist, die seine Existenz 
bedrohen. 

Grundsätzlich gilt, dass öffentliche Hilfen sowie 
mögliche Entschädigungsleistungen, Kurzar-
beitergeld, Steuerstundungen sowie zu-
stehende Versicherungsleistungen aus Absi-
cherung von Betriebsunterbrechungen oder 
Betriebsausfall u. Ä. vorrangig in Anspruch zu 
nehmen und bei der Berechnung eines Liquidi-
tätsengpasses zu berücksichtigen sind. 

Wird zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt, 
dass der Sach- und Finanzaufwand oder die 
tatsächliche Umsatzeinbuße geringer war, ist 
das Unternehmen zur unverzüglichen Mittei-
lung und zur Rückzahlung des überzahlten Be-
trags verpflichtet. 

Anmerkung: Zu einer Überkompensation 
kann es aber auch kommen, wenn mehrere 
Hilfsprogramme oder Entschädigungsleistun-
gen kombiniert wurden. Auch hierfür besteht 
eine Mitteilungs- und Rückzahlungspflicht. Ge-
gebenenfalls kann erst am Ende des Drei- bzw. 
Fünf-Monats-Zeitraums mit Sicherheit eine 
Prognose getroffen werden, wie sich z. B. bei 
der Öffnung des Betriebs die Einnahmen entwi-
ckeln. Demnach gilt es nachträglich zu prüfen, 
ob die Soforthilfe in der bewilligten Höhe be-
rechtigt war und keine sog. Überkompensation 
vorliegt. 

Bitte beachten Sie! Hier sei auch darauf hin-
gewiesen, dass vorsätzlich falsche Angaben 
den Straftatbestand des Subventionsbetrugs 
erfüllen. Lassen Sie sich daher unbedingt in 
diesem Zusammenhang beraten! 

▀ Corona-Soforthilfen sind  
steuerpflichtig  

Neben der finanziellen Unterstützung durch un-
komplizierte und günstige KfW-Kredite unter-
stützte die Bundesregierung auch sog. Solo-
Selbstständige, Angehörige der Freien Berufe, 
Künstler und Kleinstunternehmen – unter wei-
teren Voraussetzungen z. B. Antragstellung bis 
zum 31.5.2020 – in Form von Zuschüssen. 

Der Zuschuss des Bundes für Betriebe, die bis 
zu 5 Mitarbeiter beschäftigen, belief sich zu-
nächst auf bis zu 9.000 EUR bzw. für Betriebe 

bis zu 10 Mitarbeitern auf bis zu 15.000 EUR 
für 3 Monate. Neben den Bundeszuschüssen 
konnte auch auf Zuschussprogramme aus den 
jeweiligen Bundesländern in unterschiedlicher 
Ausprägung zugegriffen werden. 

 

Bitte beachten Sie! Die Corona-Soforthilfe ist 
als Betriebseinnahme steuerpflichtig und wird 
im Rahmen der Gewinnermittlung berücksich-
tigt. Wenn im Jahr 2020 ein positives „zu ver-
steuerndes Einkommen“ erwirtschaftet wird, 
dann wird hierauf der individuelle Steuersatz 
angewendet. Die Finanzbehörden werden über 
die Zahlung der Zuschüsse informiert. 

▀ Fortführung der Tätigkeit trotz Ver-
äußerung der freiberuflichen Praxis 

Bei der Veräußerung einer Praxis aus einer 
selbstständigen Tätigkeit entsteht i. d. R. ein 
steuerlich zu berücksichtigender Veräuße-
rungsgewinn. Damit dieser auch steuerbegüns-
tigt behandelt wird, muss die bisherige Tätig-
keit für eine gewisse Zeit in dem örtlichen Be-
reich eingestellt sowie die wesentlichen Be-
triebsgrundlagen veräußert werden. Dazu ge-
hören auch die immateriellen Wirtschaftsgüter 
wie z. B. ein Mandanten- oder Patientenstamm 
und der Praxiswert. 

Unschädlich für eine steuerbegünstigte Veräu-
ßerung ist, wenn zwar die eigentliche Praxis 
veräußert wurde, die bisherige Tätigkeit aber 
geringfügig von dem Veräußerer weitergeführt 
wird. Dies gilt jedoch nur, solange die darauf 
entfallenen Umsätze in den letzten drei Jahren 
weniger als 10 % der gesamten Einnahmen 
ausmachen. 

Die Finanzverwaltung ging bisher davon aus, 
dass die Hinzugewinnung neuer Mandate im 
Rahmen der geringfügigen Tätigkeit einen 
schädlichen Vorgang bei der begünstigten Pra-
xisveräußerung darstellt. Nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofs in seinem Urteil vom 
11.2.2020 schadet das Ausnutzen alter Bezie-
hungen, um neue Mandate hinzuzugewinnen, 
nicht dem Vorgang der steuerbegünstigten 
Veräußerung, solange der geringfügige Um-
fang nicht überschritten wird. Dem hat sich 
nunmehr die Finanzverwaltung mit Schreiben 
vom 14.5.2020 angeschlossen. 
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HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN UND GE-
STALTUNGSHINWEISE ZUM JAHRESENDE 

▀ Überbrückungshilfe noch bis 
31.12.2020 beantragen 

Wie bereits vom Bundesfinanzministerium an-
gekündigt, wurde die sog. Überbrückungshilfe 
in den Monaten September bis Dezember 2020 
fortgesetzt und geändert. Dazu verständigten 
sich Wirtschafts- und Finanzministerium auf 
neue Modalitäten zugunsten der Antragsteller. 

 

Die Überbrückungshilfe steht Unternehmen aus 
allen Branchen offen, die von der Corona-Krise 
besonders betroffen sind. Um besonders die 
Unternehmen, bei denen das Geschäft durch 
behördliche Einschränkungen oder Hygiene- 
und Abstands regeln immer noch stark beein-
trächtigt ist, besser zu erreichen, wurden fol-
gende Änderungen am Programm vorgenom-
men: 

 Förder-Höchstbetrag: Die maximale Höhe 
der Überbrückungshilfe beträgt 50.000 EUR 
pro Monat. 

 Deckelungsbeträge: Die Deckelungsbe-
träge in Höhe von 9.000 bzw. 15.000 EUR 
für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
werden ersatzlos gestrichen. 

 Flexibilisierung der Eintrittsschwelle: 
Zur Antragstellung berechtigt sind künftig 
Antragsteller, die entweder 

o einen Umsatzeinbruch von mindestens 
50 % in zwei zusammenhängenden Mo-
naten im Zeitraum April bis August 2020 
gegenüber den jeweiligen Vorjahresmo-
naten oder 

o einen Umsatzeinbruch von mindestens 
30 % pro Monat im Durchschnitt in den 
Monaten April bis August 2020 gegen-
über dem Vorjahreszeitraum verzeichne-
ten. 

 Erhöhung der Fördersätze: In Zukunft 
werden erstattet 

 

o 90 % der Fixkosten bei mehr als 70 % 
Umsatzeinbruch (bisher 80 % der Fix-
kosten), 

o 60 % der Fixkosten bei einem Umsatz-
einbruch zwischen 50 % und 70 % (bis-
her 50 % der Fixkosten) und 

o 40 % der Fixkosten bei einem Umsatz-
einbruch von mehr als 30 % (bisher bei 
mehr als 40 % Umsatzeinbruch). 

 Personalkostenpauschale: Die Pauschale 
von 10 % der förderfähigen Kosten wurde 
auf 20 % erhöht. 

 Schlussabrechnung: Bei der Schlussab-
rechnung sollen künftig Nachzahlungen 
ebenso möglich sein wie Rückforderungen. 

Die Antragstellung erfolgt wie gehabt über ei-
nen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidig-
ten Buchprüfer oder Rechtsanwalt. Die An-
tragskosten werden den betroffenen Unterneh-
men mit dem gleichen Satz erstattet wie die 
übrigen förderfähigen Fixkosten. Anträge für 
die Fördermonate September bis Dezember 
2020 sind seit Oktober möglich. 

▀ Steuerermäßigung für haushaltsnahe 
Dienst- und Handwerkerleistungen in  
Anspruch nehmen 

Steuerpflichtige können für die Inanspruch-
nahme von haushaltsnahen Beschäftigungs-
verhältnissen und Dienstleistungen sowie 
Handwerkerleistungen steuerliche Vergünsti-
gungen in Anspruch nehmen. Dazu gehören: 

 

Kosten für: 

Gesamtan-
satz 

maximal 

Ersparnis 

maximal 

Haushaltsnahe Mi-

nijobs mit Haushaltss-
checkverfahren (20 % 
von höchstens) 

2.550 EUR 510 EUR 

Sozialversicherungs-
pflichtige Beschäfti-

gungsverhältnisse, 
haushaltsnahe Dienst-

leistungen, Pflege- 
und Betreuungsleis-

tungen, mit einer Hilfe 
im Haushalt vergleich-

bare Aufwendungen 
bei Unterbringung im 

Heim (20 % von 
höchstens)  

20.000 EUR 4.000 EUR 

Handwerkerleistungen 

(20 % der Arbeitsleis-
tung von höchstens)  

6.000 EUR 1.200 EUR 

Gesamt: 28.550 EUR 5.710 EUR 
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Eine allgemeine Anspruchsvoraussetzung für 
die Gewährung der Steuerermäßigung stellt die 
Leistungserbringung im Haushalt des Steuer-
pflichtigen dar. 

Der räumliche Bereich, in dem sich der Haus-
halt entfaltet, wird regelmäßig durch die 
Grundstücksgrenzen abgesteckt. Ausnahms-
weise können auch Leistungen begünstigt sein, 
die jenseits dieser Grenzen auf fremdem Grund 
erbracht werden. 

Eine weitere Voraussetzung für die Inanspruch-
nahme der Steuerermäßigung für haushalts-
nahe Dienstleistungen oder Handwerkerleis-
tungen ist, dass der Steuerpflichtige für die 
Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und 
die Zahlung auf das Konto des Erbringers der 
Leistung erfolgt ist. 

▀ Geschenke an Geschäftsfreunde 

Steuerpflichtige bedanken sich i. d. R. für die 
gute Zusammenarbeit am Jahresende bei ihren 
Geschäftspartnern mit kleinen Geschenken. 
Solche „Sachzuwendungen“ an Personen, die 
nicht Arbeitnehmer des Unternehmers sind – 
also z. B. Kunden oder Geschäftsfreunde –, 
dürfen als Betriebsausgaben abgezogen wer-
den, wenn die Kosten der Gegenstände pro 
Empfänger und Jahr 35 EUR ohne Umsatz-
steuer (falls der Schenkende zum Vorsteuerab-
zug berechtigt ist) nicht übersteigen. 

Ist der Betrag höher oder werden an einen 
Empfänger im Wirtschaftsjahr mehrere Ge-
schenke überreicht, deren Gesamtkosten 
35 EUR übersteigen, entfällt die steuerliche Ab-
zugsmöglichkeit in vollem Umfang. 

Eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 EUR Hier 
geht der Fiskus davon aus, dass es sich um 
Streuwerbeartikel handelt. Hierfür entfällt auch 
die Aufzeichnungspflicht der Empfänger. 

Der Zuwendende darf aber Aufwendungen von 
bis zu 10.000 EUR im Jahr pro Empfänger mit 
einem Pauschalsteuersatz von 30 % (zzgl. Soli-
Zuschlag und pauschaler Kirchensteuer) ver-
steuern. Der Aufwand stellt jedoch keine Be-
triebsausgabe dar! Der Empfänger ist von der 
Steuerübernahme zu unterrichten. 

Geschenke an Geschäftsfreunde aus ganz per-
sönlichem Anlass (Geburtstag, Hochzeit und 
Hochzeitsjubiläen, Kindergeburt, Geschäftsju-
biläum) im Wert bis 60 EUR müssen nicht pau-
schal besteuert werden. Das gilt auch für Ge-
schenke an Arbeitnehmer (siehe folgenden Bei-
trag). Übersteigt der Wert für ein „Ge-
schenk an Geschäftsfreunde“ jedoch 
35 EUR ist es nicht als Betriebsausgabe 
absetzbar! 

 

▀ Geschenke an Arbeitnehmer 

Will der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern ne-
ben den üblichen Zuwendungen (Blumen o. Ä.) 
auch ein Geschenk z. B. zum Jahresende über-
reichen, kann er auch die besondere Pauschal-
besteuerung nutzen. 

Geschenke an Mitarbeiter können danach bis zu 
einer Höhe von 10.000 EUR pro Jahr bzw. pro 
Arbeitnehmer vom Arbeitgeber mit 30 % (zzgl. 
Soli-Zuschlag und pauschaler Kirchensteuer) 
pauschal besteuert werden. Sie sind allerdings 
sozialversicherungspflichtig. Der Arbeitgeber 
kann die Aufwendungen als Betriebsaus-
gaben ansetzen. 

▀ Abschreibung von geringwertigen  
Wirtschaftsgütern 

Mit dem Gesetz gegen schädliche Steuerprakti-
ken im Zusammenhang mit Rechteüberlassun-
gen wurden die Grenzen für selbstständig nutz-
bare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlage-
vermögens, deren Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten bestimmte Grenzen nicht über-
schreiten – sog. geringwertige Wirtschaftsgüter 
(GWG) –, angehoben. Danach gilt seit 
1.1.2018: 

Sofortabschreibung: GWG, deren Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten 800 EUR nicht 
übersteigen, können im Jahr der Anschaffung 
oder Herstellung sofort abgeschrieben werden. 
Wird von dem Recht Gebrauch gemacht, sind 
GWG, die den Betrag von 250 EUR übersteigen, 
in einem laufenden Verzeichnis zu erfassen, es 
sei denn, diese Angaben sind aus der Buchfüh-
rung ersichtlich. Entscheidet sich der Unterneh-
mer für die Sofortabschreibung der GWG unter 
800 EUR, gelten für Wirtschaftsgüter über 
800 EUR die allgemeinen Abschreibungsrege-
lungen. 

▀ Degressive Abschreibung in An-
spruch nehmen, wenn sinnvoll 

Zum 1.1.2020 wurde die degressive Abschrei-
bung befristet wieder eingeführt. Danach kön-
nen bewegliche Wirtschaftsgüter des An-
lagevermögens, die nach dem 31.12.2019 
und vor dem 1.1.2022 angeschafft oder 
hergestellt worden sind, degressiv abge-
schrieben werden.  

▀ Sonderabschreibung für kleine und  
mittlere Unternehmen 

Kleine und mittlere Unternehmen profitieren 
von der Sonderabschreibung von bis zu 20 %. 
Werden bewegliche Wirtschaftsgüter wie z. B. 
Maschinen angeschafft, können – unter weite-
ren Voraussetzungen – im Jahr der Anschaf-
fung oder Herstellung sowie in den folgenden 
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vier Wirtschaftsjahren zur normalen Abschrei-
bung zusätzlich Sonderabschreibungen in Höhe 
von insgesamt bis zu 20 % in Anspruch genom-
men werden. Der Unternehmer kann entschei-
den, in welchem Jahr er wie viel Prozent der 
Sonderabschreibung beanspruchen will und da-
mit die Höhe des Gewinns steuern. 

Die für die Inanspruchnahme der Vergünsti-
gung relevanten Betriebsvermögensgrenzen 
betragen bei Bilanzierenden 235.000 EUR bzw. 
der Wirtschaftswert bei Betrieben der Land- 
und Forstwirtschaft 125.000 EUR; die Gewinn-
grenze bei Einnahme-Überschuss-Rechnern 
beträgt 100.000 EUR 

Bitte beachten Sie: Mit dem Jahressteuerge-
setz 2020 will der Gesetzgeber die Vorausset-
zungen für die Inanspruchnahme der Sonder-
abschreibung und des „Investitionsabzugsbe-
trags (siehe nachfolgend) vereinheitlichen. Der 
Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 
2.9.2020 sieht dazu als Voraussetzung für die 
Inanspruchnahme beider steuerlichen Steue-
rungsinstrumente (nur noch) eine Gewinnhöhe 
von 150.000 EUR vor. 

Die Neuregelungen zum Investitionsabzugsbe-
trag und der Sonderabschreibung sollen bereits 
für Wirtschaftsjahre ab dem 1.1.2020 gelten. 

▀ Geplante Änderungen beim  
Investitionsabzugsbetrag 

Steuerpflichtige können für neue oder ge-
brauchte bewegliche Wirtschaftsgüter des An-
lagevermögens, die sie anschaffen oder her-
stellen wollen – unter weiteren Voraussetzun-
gen wie z. B. der betrieblichen Nutzung zu min-
destens 90 % und Einhaltung bestimmter Vo-
raussetzungen (wie bei der Sonderabschrei-
bung) –, bis zu 40 % der voraussichtlichen An-
schaffungs- oder Herstellungskosten steuerlich 
gewinnmindernd abziehen. 

Bitte beachten Sie! Die Planungen durch das 
Jahressteuergesetz 2020 sehen vor, die Ab-
zugshöhe von 40 % auf 50 % der voraussicht-
lichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
anzuheben. Neu festgelegt wird auch, dass die 
Inanspruchnahme des Investitionsabzugsbe-
trags nicht mehr von den ursprünglichen Be-
triebsgrößenmerkmalen, sondern von einer 
Gewinngrenze in Höhe von 150.000 EUR ab-
hängt. 

Der Abzugsbetrag darf im Jahr der Inanspruch-
nahme und den drei Vorjahren 200.000 EUR je 
Betrieb nicht übersteigen. 

Beispiel alt (bis 31.12.2019): Ein Unterneh-
mer will in den nächsten drei Jahren für seinen 
Betrieb eine Maschine im Wert von netto 
50.000 EUR anschaffen.  

 

Hierfür kann er bereits für 2019 einen Investi-
tionsabzugsbetrag in Höhe von 40 % (= 20.000 
EUR der Anschaffungskosten in Anspruch neh-
men, der sich in diesem Jahr auch gewinnmin-
dernd auswirkt.  

Schafft der Unternehmer nunmehr diese Ma-
schine, für die er den Investitionsabzugsbetrag 
in Anspruch genommen hat, innerhalb der 
nächsten drei Jahre an, kann er die Bemes-
sungsgrundlage für die weiteren Abschreibun-
gen und Sonderabschreibungen auf 
30.000 EUR im Anschaffungsjahr vermindern, 
um die erforderliche steuerliche Hinzurechnung 
auszugleichen. Zusätzlich kann er eine Sonder-
abschreibung in Höhe von 20 % (= 6.000 EUR) 
gewinnmindernd ansetzen. 

Beispiel neu (nach dem JStG 2020): Ein 
Unternehmer will in den nächsten drei Jahren 
für seinen Betrieb eine Maschine im Wert von 
netto 50.000 EUR anschaffen. Hierfür kann er 
bereits für 2020 einen Investitionsabzugsbe-
trag in Höhe von 50 % (= 25.000 EUR der An-
schaffungskosten in Anspruch nehmen, der 
sich in diesem Jahr auch gewinnmindernd aus-
wirkt. 

Schafft der Unternehmer nunmehr diese Ma-
schine, für die er den Investitionsabzugsbetrag 
in Anspruch genommen hat, an, kann er die Be-
messungsgrundlage für die weiteren Abschrei-
bungen und Sonderabschreibungen auf 
25.000 EUR im Anschaffungsjahr vermindern, 
um die erforderliche steuerliche Hinzurechnung 
auszugleichen. Zusätzlich kann er eine Sonder-
abschreibung in Höhe von 20 % (= 5.000 EUR) 
gewinnmindernd ansetzen. 

Nach wie vor gilt: Die Berücksichtigung des 
Investitionsabzugsbetrags ist in dem Wirt-
schaftsjahr rückgängig zu machen, in dem der 
Abzug erfolgt ist, wenn die geplanten Investiti-
onen unterbleiben. Dafür werden bestandskräf-
tige Bescheide korrigiert und es entstehen 
Zinsaufwendungen! 

Investitionsabzugsbetrag auch für einen 
betrieblichen Pkw: Die Gewährung eines In-
vestitionsabzugsbetrags setzt u. a. voraus, 
dass der Steuerpflichtige beabsichtigt, das be-
günstigte Wirtschaftsgut in einer inländischen 
Betriebsstätte des Betriebs ausschließlich oder 
fast ausschließlich betrieblich zu nutzen. 

Unter diesen Voraussetzungen kann der Inves-
titionsabzugsbetrag auch für einen Pkw in An-
spruch genommen werden. Der Nachweis der 
betrieblichen Nutzung ist über ein Fahrtenbuch 
zu führen. 

Bitte beachten Sie, dass diese Informationen eine individu-

elle Beratung nicht ersetzen können. Trotz sorgfältiger und 
gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir 

keine Haftung für den Inhalt. 

 

 


